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Zeichenerklärung

a.n.g. = anderweitig nicht genannt

0 = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten in der Tabelle
  nachgewiesenen Einheit

- = nichts vorhanden

/ = keine Angaben, da Zahlen nicht sicher genug

. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

... = Angabe fällt später an

() = Nachweis unter dem Vorbehalt, dass der Zahlenwert Fehler aufweisen kann

p  = vorläufi ges Ergebnis

r = berichtigtes Ergebnis

Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen möglich.
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Vorbemerkungen

Erhebungsgegenstand sind die Verkäufe von unbe-
bauten Grundstücken mit einer Mindestgröße von 100 
Quadratmetern innerhalb des Baugebietes einer Ge-
meinde. Nicht erfasst werden bebaute sowie land- und
forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke. Die Statis-
tik der Kaufwerte von Bauland wird als Totalerhebung
durchgeführt. Sie erfasst die Kaufwerte unbebauter 
durch Kauf erworbener Grundstücke sowie Angaben 
über Fläche, Lage und Beschaff enheit der Grund-
stücke, Art des Baugebietes sowie über die Person des 
Verkäufers und des Erwerbers. Die Kaufwerte schlie-
ßen ggf. Beträge für die Grundstückserschließung, 
Aufwuchs usw. ein, nicht aber die Grund erwerbs-
nebenkosten (Vermessungskosten, Makler-, Notari-
ats- und Gerichtsgebühren, Grunderwerb steuer u.a.).

Die ausgewiesenen Durchschnittswerte sind für ei-
nen zeitlichen Vergleich nur bedingt verwendbar, da

in jedem Beobachtungszeitraum qualitativ andere
Grundstücke verkauft werden. Die Preisunterschiede 
sind i.d.R. je nach Lage, Beschaff enheit und Verwen-
dungszweck sehr groß.

Begriff serläuterungen

Baureifes Land: Grundstücke oder Grundstücks- 
teile, die von der Gemeinde für die Bebauung vor-
gesehen sind, bei denen die baurechtlichen Voraus-
setzungen für die Bebauung vorliegen und deren 
Erschließungsgrad die sofortige Bebauung gestattet; 
in der Regel an endgültig oder vorläufi g ausgebauten 
Straßen, bereits in Bauparzellen eingeteilt; vor allem 
Baulücken und städtebautechnisch angeschlossener 
Grundbesitz, mit mitunter geringer oder keiner Be-
bauung; auch Trenngrundstücke, die durch Hinzu-
nahme eines Nachbargrundstücks bebaut werden 
können.



M I 6 - j 20214


